
Auszug aus dem Gebührentarif der Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK)  
- gültig ab 1. Januar 2011 - 
 

Ab- 
schnitt 

Gebührenposition Euro-Betrag 

Gebühr für 
Mitglieds-
unternehmen 

Gebühr für 
Nichtmit-
glieds-
unternehmen 

1. Aus- und Weiterbildung 
Verwaltungsgebühren für Ausbildungs- und Umschulungsverhältnisse in 
Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz 

 

1.1 Ausbildungsverhältnisse  

1.1.1 Kaufmännische Berufe ohne Fertigkeitsprüfung 

 Beratung/Eintragung 
(Die Gebühr entsteht mit Inanspruchnahme der Leistungen der IHK nach 
Ablauf der Probezeit) 
 

 Zwischenprüfung 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Zwischenprüfung) 
 

 Abschlussprüfung 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

 
35,00 

 
 
 

45,00 
 
 

105,00 

 
70,00 

 
 
 

90,00 
 
 

210,00 

1.1.2 Kaufmännische Berufe mit Fertigkeitsprüfung/Projektarbeit 

 Beratung/Eintragung 
(Die Gebühr entsteht mit Inanspruchnahme der Leistungen der IHK 
nach Ablauf der Probezeit) 

 

 Zwischenprüfung 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Zwischenprüfung) 

 

 Abschlussprüfung 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

 
35,00 

 
 
 

45,00 
 
 

150,00 

 
70,00 

 
 
 

90,00 
 
 

300,00 

1.1.3 Gewerbliche Berufe  

 Beratung/Eintragung 
(Die Gebühr entsteht mit Inanspruchnahme der Leistungen der IHK 
nach Ablauf der Probezeit) 

 

 Zwischenprüfung 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Zwischenprüfung) 

 

 Abschlussprüfung 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung Zwi-
schenprüfung) 

 
35,00 

 
 
 

45,00 
 
 

150,00 
 
 

 
70,00 

 
 
 

90,00 
 
 

300,00 

1.1.4 In Stufenberufen jede Prüfung der zweiten und weiteren Stufe 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung der Prüfung) 

75,00 150,00 

1.1.5 Zwischenprüfungen für Prüfungen im Amtshilfeverfahren 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Zwischenprüfung) 

75,00 150,00 

1.1.6 Abweichend von den Ziffern 1.1.1, 1.1.2 und 1.1.3 werden für die Bera-
tung/Eintragung und bei Prüfungen in Amtshilfen durch andere IHKs gemäß 
Abschnitt 1.7.4 im Zusammenhang mit betrieblichen Ausbildungsverträgen 
im dualen System bis zum 31.12.2011 keine Gebühren erhoben.  

 

1.2. Umschulungsverhältnisse  

1.2.1 Kaufmännische Berufe ohne Fertigkeitsprüfung 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

105,00 210,00 

1.2.2 Kaufmännische Berufe mit Fertigkeitsprüfung/Projektarbeit 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

150,00 300,00 

1.2.3 Gewerbliche Berufe 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

150,00 300,00 

1.2.4 Gewerbliche Berufe mit gestreckter Prüfung (Teil 1 und Teil 2 der Ab-
schlussprüfung) 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

230,00 460,00 



 

Ab- 
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glieds-
unternehmen 

1.3. Je Prüfung für Bewerber, die ohne Eintragung in das Verzeichnis der 
Berufsbildungsverhältnisse zu einer Abschlussprüfung zugelassen 
sind einschließlich Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen nach 
§ 45 Abs. 2 u. 3 / § 60 BBiG. 

 

1.3.1 Kaufmännische Berufe ohne Fertigkeitsprüfung 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

210,00 

1.3.2 Kaufmännische Berufe mit Fertigkeitsprüfung/Projektarbeit 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

300,00 

1.3.3 Gewerbliche Berufe  
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

300,00 

1.3.4 Gewerbliche Berufe mit gestreckter Prüfung (Teil 1 und Teil 2 der Ab-
schlussprüfung) 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

460,00 

1.4 Je Prüfung für Bewerber, die zum wiederholten Male an einer Ab-
schlussprüfung teilnehmen. 

 
 

1.4.1 Kaufmännische Berufe ohne Fertigkeitsprüfung 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

 Vollwiederholung 

 Teilwiederholung 

 
 

105,00 
52,50 

 
 

210,00 
105,00 

1.4.2 Kaufmännische Berufe mit Fertigkeitsprüfung/Projektarbeit 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung der Abschlussprüfung) 

 Vollwiederholung 

 Teilwiederholung 

 
 

150,00 
75,00 

 
 

300,00 
150,00 

1.4.3 Gewerbliche Berufe 
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

 Vollwiederholung 

 Teilwiederholung 

 
 

150,00 
75,00 

 
 

300,00 
150,00 

1.4.4 Gewerbliche Berufe mit gestreckter Prüfung (Teil 1 und Teil 2 der Ab-
schlussprüfung)  
(Die Gebühr entsteht mit der Zulassung zur Abschlussprüfung) 

 Vollwiederholung 

 Teilwiederholung 

 
 
 

230,00 
115,00 

 
 

 
460,00 
230,00 

 


